Textlicher Bebauungsplan Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See

Erlauterungsbericht

,1extlicher Bebauungsplan®
Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See

VORWORT

Das Karntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 idgF. — K-GplG 1995 — sowie die dy-
namische Entwicklung im Bauwesen veranlassten die Gemeindevertretung den be-
stehenden textlichen Bebauungsplan an die neuen gesetzlichen Vorgaben, sowie
den geanderten stadtebaulichen Zielsetzungen anzupassen.

Beabsichtigt sind eine geordnete Nutzung von Grund und Boden, zugleich eine wirt-
schaftliche Versorgung und Entsorgung des Baulandes, sowie dessen verkehrsma-
Rige ErschlieBung, wobei besonders Bedacht auf die bestehende Baustruktur ge-
nommen wird.

Die rechtliche Grundlage des Bebauungsplanes findet sich in den §§ 24 bis 27 des
Karntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 idgF.

Nach § 24 Abs. 1 hat der Gemeinderat fur die als Bauland gewidmeten Flachen mit
Verordnung Bebauungsplane zu erlassen (VO - §1). Im Sinne des § 24 Abs. 5 darf
der Bebauungsplan dem Flachenwidmungsplan nicht widersprechen. Er ist den Er-
fordernissen des Landschaftsbildes und des Ortsbildes anzupassen. Er hat die Be-
bauung nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechend den 6rtlichen Ge-
gebenheiten festzulegen.

Durch § 25 werden die inhaltlichen Regelungen von Bebauungsplanen normiert.
Gemal Abs. 1 sind eine Reihe von Bestimmungen in jeden Bebauungsplan obligato-
risch aufzunehmen. Es sind dies die MindestgrofRe der Baugrundstiicke (VO § 2),
deren bauliche Ausnutzung (VO § 3), die Bebauungsweise (VO § 4), die Geschoss-
anzahl oder die Bauhdhe (VO § 5)und das Ausmal} der Verkehrsflachen (VO § 6).

Wenn es im Interesse einer geordneten Siedlungsentwicklung erforderlich ist, dirfen
im textlichen Bebauungsplan auch solche Bebauungsbedingungen nach § 25 Abs. 2
des Karntner Gemeindeplanungsgesetztes 1995 festgelegt werden, deren Festle-
gung ohne zeichnerische Darstellung moglich ist, wie z. B. Verlauf der Baulinien (VO

§ 7).

Fir das Verfahren betreffend den Bebauungsplan gelten die Regelungen des § 13
Abs. 1 bis 3 des Karntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 beziiglich der Flachen-
widmungsplane sinngemal. Demnach ist der Entwurf des Bebauungsplanes durch
vier Wochen im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist
durch Kundmachung bekannt zugeben. Die wahrend der Auflagefrist beim Gemein-
deamt gegen den Entwurf schriftlich eingebrachten Einwendungen sind vom Ge-
meinderat bei der Beratung Uber den Bebauungsplan in Erwagung zu ziehen.
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Nach § 24 Abs 3 des K-GplG 1995 kann der Gemeinderat fur einzelne Grundflachen
oder zusammenhangende Teile des Baulandes einen Teilbebauungsplan erlassen,
wenn das zur Sicherstellung einer geordneten Bebauung erforderlich ist.

Nach § 24 Abs 4 des K-GplG 1995 ist die Erlassung von Teilbebauungsplanen fur
die gemafl § 5 des K-GplG 1995 im Grunland gesondert festgelegten Flachen zulas-

sig.

Ein Teilbebauungsplan ist gemaf § 24 (3) des K-GplG 1995 jedenfalls zu erlassen:

1. fur unbebaute Teile des Baulandes mit einer zusammenhangenden
Grundflache von mehr als 10.000 m? vor dem Beginn deren Bebauung
oder

2. fur sonstige zusammenhangende Teile des Baulandes, in denen dies auf

Grund der besonderen ortlichen Verhaltnisse zur Erhaltung oder Gestal-
tung des Orts- oder Landschaftsbildes erforderlich ist oder

3. vor der Freigabe eines AufschlielBungsgebietes oder einer Aufschlie-
Rungszone mit einer zusammenhangenden Gesamtflache von mehr als
10.000m?.

Der Gemeinderat darf mit Verordnung gemafs § 31a (1) des K-GplG 1995

1. fur unbebaute Grundflachen mit einer zusammenhangenden Gesamtflache
von mehr als 5.000 m? oder

2. fur Bauvorhaben mit einer Bruttogesamtgescholfflache von mehr als 2.500 m?
oder

3. mit einer Baumasse von mehr als 7.500 m?, die auf einem oder auf mehreren
Zusammenhangenden Grundsticken ausgeflhrt werden sollen,

eine integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung durchfiihren, wenn dies
im Interesse der ZweckmaRigkeit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist.

Durch § 25 des K-GplG 1995 werden die inhaltlichen Regelungen von Bebauungs-
planen festgelegt. Gemal Abs 1 sind eine Reihe von Bestimmungen in jeden Be-
bauungsplan aufzunehmen. Es sind dies:

die MindestgréfRe der Baugrundstlicke (VO § 2),

die bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke (VO § 3),
die Bebauungsweise (VO § 4),

die GescholRanzahl oder die Bauhohe (VO § 5),

das Ausmal} der Verkehrsflachen (VO § 6).

Wenn es im Interesse einer geordneten Siedlungsentwicklung erforderlich ist, dirfen
im textlichen Bebauungsplan auch solche Bebauungsbedingungen nach Abs 2 fest-
gelegt werden, deren Festlegung ohne zeichnerische Darstellung moglich ist.
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GemalR § 25 Abs. 2 des K-GplG 1995 durfen im Teilbebauungsplan je nach den Ortli-
chen Erfordernissen folgende weitere Bebauungsbedingungen festgelegt werden:

e der Verlauf der Verkehrsflachen,

e die Begrenzung der Baugrundsttcke,

e die Baulinien, das sind die Grenzlinien auf einem Baugrundstuck, innerhalb
derer Gebaude errichtet werden durfen (VO § 7)

e die Erhaltung und Schaffung von Grinanlagen und Vorgaben fur die Gelan-
degestaltung

e die Lage von Spielplatzen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen,

e Vorgaben fur die aullere Gestaltung baulicher Vorhaben (Firstrichtung,
Dachform, Dachdeckung, Dachneigung, Farbgebung u.a.)

e die HOhe der Erdgescholfullbodenoberkante fur Wohnungen, Gemeinschafts-
raume u.a.,

o die Art der Nutzung von Gebauden (Wohnungen, Handelsbetriebe, Dienstleis-
tungsbetriebe u.a.) und der Ausschluss bestimmter Nutzungen zur Erhaltung
oder Schaffung vielfaltiger innerortlicher Strukturen,

« Vorkehrungen zur Erhaltung, Gestaltung charakteristischer Stadt- und Orts-
kerne, wie Festlegungen uber die Dachform, Dachdeckung, Arkaden, Lauben,
Balkone und Farbgebung.

Wenn es die ortlichen Gegebenheiten und die Interessen einer geordneten Sied-
lungsentwicklung erfordern, durfen im Teilbebauungsplan auch vom textlichen Be-
bauungsplan abweichende Bebauungsbedingungen festgelegt werden.

FUr das Verfahren betreffend die Verordnung eines Bebauungsplanes gelten die Be-
stimmungen des Gemeindeplanungsgesetzes. Demnach ist der Entwurf des Be-
bauungsplanes durch vier Wochen im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufzu-
legen. Die Auflage ist durch Kundmachung bekannt zu geben. Die wahrend der Auf-
lagefrist beim Gemeindeamt gegen den Entwurf schriftlich eingebrachten Einwen-
dungen sind vom Gemeinderat bei der Beratung Gber den Bebauungsplan in Erwa-
gung zu ziehen. Es handelt sich hierbei um formelle Vorschriften, die unbedingt ein-
zuhalten sind. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn der Bebauungsplan

e dem Flachenwidmungsplan widerspricht,

e Uberortliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf den Landschaftsschutz,
verletzt oder

e sonst gesetzwidrig ist.

Die Genehmigung des Bebauungsplanes ist im amtlichen Verkindblatt des Landes
kundzumachen und tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. Ausferti-
gungen der genehmigten Bebauungsplane sind der Bezirkshauptmannschaft und der
Landesregierung zu Ubermitteln.

Fur die Anderung des Bebauungsplanes gelten die gleichen Verfahrensnormen.
Festzuhalten, dass auch die Aufhebung von Bebauungsplanen der Genehmigung
der Bezirkshauptmannschaft bedarf. Gegen Entscheidungen der Bezirkshauptmann-
schaft ist die Berufung an die Landesregierung zulassig.
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Der Bebauungsplan hat die Wirkung, dass Bewilligungen nach der Karntner Bauord-
nung zulassig sind, wenn sie dem Bebauungsplan nicht widersprechen. Entgegen
den Bestimmungen des Bebauungsplanes erlassene Bescheide sind mit Nichtigkeit
bedroht.

2. ZIELSETZUNGEN DES VORLIEGENDEN BEBAUUNGSPLANES

Sicherstellung einer geordneten bodensparenden Verbauung
e Sparsame Nutzung von Grund und Boden

e Eine zweckmalige und wirtschaftliche Erschlielung, Ver- und Entsorgung fur das
gesamte Planungsgebiet (Gemeindegebiet)

e Die Schaffung einer Rechtsnorm, mit der eine zeitgemalde administrative und ju-
ristische Umsetzung von Bauprojekten gewahrleistet wird.

3. ERLAUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN DES
BEBAUUNGSPLANES

zu §1: Geltungsbereich

Neben diesem textlichen Bebauungsplan, der als generelle Norm fur das gesamte
Bauland der Gemeinde zu verstehen ist, werden im Einzelfall oder bei Baulandfla-
chen Uber 10.000 m? graphische Teilbebauungsplane ausgearbeitet, um besser auf
die ortlichen Gegebenheiten eingehen zu konnen.

zu § 2: GroRe von Baugrundstiicken

Um Richtwerte fur eine Parzellierung zur ,Verfigung zu haben, werden Mindestgro-
Ren von Baugrundstiicken fir die jeweilige Bauweise festgelegt. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass eine vernlnftige Bebauung (Ortsbild, Belichtung) sichergestellt
wird. Bei Abweichungen von der vorgegebenen Norm ist der Nachweis der Ortsver-
traglichkeit und der Belichtung zu erbringen.
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Erlauterungen zur Berechnung der anrechenbaren Baugrundsticksgrofie bei Parzel-
len mit teilflachigen Baulandwidmungen:

BESITZER A GRUNLAND

4.000m?

300m? (anrechenbares Grinland)

800m2z | 900m? 500m*

800m?

800m?
700m2 | 800m2 | 800m2 | 800m?

BAULAND

Obwohl Besitzer A neben dem Bauland (500 m?) noch 4.000 m? Grunland besitzt,
darf fur die Berechnung der Grof3e des Baugrundstickes nur jener Teil des Grinlan-
des berucksichtigt werden, der zur Gro3e der umschlieenden Baugrundsttcke fehlt:

Beispiel: 500 m? gewidmet als Bauland
300 m? gewidmet als Grunland
800 m? anrechenbare Grolle des Baugrundstuckes

Die anrechenbare GroRe des Baugrundstiuckes entspricht der durchschnittlichen
Grofle der umliegenden Baugrundstucke von ca. 800 m>.
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zu § 3: Bauliche Ausnutzung von Baugrundstiicken

| £
! o

a
Dachgescholf3
N|

77

wird fur die Berechnung
der Geschofifldche kerlicksichtigt
v v

7 7

Ercgeschos

1,0m

wird flr die Berechnung
der GeschofBflache kerlcksichtigt

Das Kellergeschol3 wird bei der Berechnung der Gecholflachenzahl bericksichtigt,
wenn die Deckenoberkante mehr als 1,0m Uber dem angrenzenden Gelande liegt.
Das angrenzende Gelande entspricht dem ursprunglich vorhandenen Gelandever-

lauf.

DachgescholB3

Erdgeschol

1,0m

Kellergeschol3
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zu § 5: Geschossanzahl
Abs. 3

Prinzipiell wird fur die Bebauung in Hanglage die GescholRanzahl talseitig gerechnet,
um unproportionierte Baukdorper zu vermeiden.

Dachgeschof
Fuipfettenocberkonte
[
Rohdeckenoberkante

7777772727727 77777,

Das Obergeschol3 wird
fur die Geschof3anzahl
bericksichtigt, wenn der
Kniestock hoher als 1,0m
ist.

>.1,0m

W

Ercgeschos
2772272222727 7777777272227 77777777777

Das Kellergeschol3 wird
fur die Geschof3anzahl
berucksichtigt, wenn
mehr als die Halfte des
Gescholes aus dem an-
grenzenden Gelande
herausragt.

=1

Gesamt

, _9rofer 172

\

zu § 5: Geschossanzahl

Abs. 5 lit ¢

Bei Gebauden in Hanglage besteht die Mdglichkeit die Garage im Kellergeschoss
unterzubringen. Damit die Garagenraume befahren werden koénnen, ist es erforder-
lich, dass das Kellergeschoss bei der Garageneinfahrt zur Ganze Uber das angren-
zende Gelande ragt.

Zeichnerisch soll dokumentiert werden, welcher Bereich des Kellergeschosses Uber
dem angrenzenden Gelande liegen kann.

Die erforderlichen baulichen Anlagen zur Sicherung des angrenzenden Gelandes
sind nicht Gegenstand der Geschossdefinition.

Garagenzufahrt in Hanglage.

max.1,om

Gelande

>45°

Kellergeschof3hche

L max. /,0m L
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Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See

zu § 6: Ausmal der Verkehrsflachen

Begriffserklarung fur alle StralRen:

L.

A

Bankette
|

Faohrbaoahnbreite

Bankette

Mindesthbreite

Bei der Festlegung der Breite von AufschlielBungsstral3en ist nicht nur von der Anzahl
der unmittelbar aufzuschlieBenden Baugrundsticke auszugehen, sondern es ist
vielmehr zu prufen, ob aufgrund der ortlichen Gegebenheiten spater weitere Bau-
grundstiicke entstehen kénnen (z.B.: Erweiterungspotential Ortliches Entwicklungs-

konzept.

Begriffserklarung fur Wendehammer:

Asymmetrischer
Wendehammer
fiir PKW

12,0m

Symmetrischer
Wendehammer
fur 10m LKW
mit Wendekreis
fur PKW

17,0m

5,0m

~ 50m (7,0m)

R=8,0m

11,5m

5,5m
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zu § 6 Abs. 4
Detaillierte Angaben der Anzahl der Stellplatze nach Nutzung der Bauwerke aufge-
schlusselt:
Nutzung der Bauwerke Anzahl der Stellplatze

1.  |Wohnbauten

a) mit einem oder zwei Aufenthaltsrau- 1

men

b) mit drei und mehr Aufenthaltsraumen 1,5

c) Einfamilienwohnhauser

d)Wochenendhauser 1

e) zusatzliche Besucherparkplatze fur

Mehrfamilienwohnhauser mit 3 — 6 Woh- 1

nungen 2

mit 6 bis 12 Wohnungen

2. | Alterswohnungen, Altersheime Mindestens 1 Stellplatz auf
(Bei Bedarf sind fur das Personal zusatz-
liche Stellplatze auszuweisen) 80 m? Nutzflache
3. Heime
a) fur Schuler und Lehrlinge 80 m? Nutzflache (oder 8 Heimplat-
b) fur Ledige und Studenten ze)
c) Gasonanieren siehe Pkt. 1 20 m? Nutzflache (oder 2 Heimplat-
ze)
4. Ladengeschafte
(mindestens jedoch 1 Einstellplatz je La- |35 m? Nutzflache
den)
5. Einkaufszentren 30 m? Nutzflache in Sonderfallen bis
zu 12 m?
6. Buro- und Verwaltungsgebaude 35 m? Nutzflache
7. Industrie- und Gewerbebetriebe 60 m* Nutzflache (oder 5 Beschaf-
tigte)
8. Lagerhauser 100 m? Nutzflache (oder 5 Beschaf-
tigte)
9. Gaststatten
a) fur den ortlichen Bedarf 10 m? Nutzflache (oder 5 Sitzplatze
10 |Hotels und Pensionen

(bei zugehadrigen Restaurationsbetrieb ist
ein Zuschlag nach Pkt. 9a erforderlich)

1 Fremdenzimmer
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Nutzung der Bauwerke

Mindestens 1 Stellplatz auf

11. |Versammlungsstatten
a) von ortlicher Bedeutung (Gasthaus-|10 m? Nutzflache (oder 10 Sitzplat-
sale, Dorfkino udgl.) ze)
b) von uberortlicher Bedeutung (Thea-
ter, Konzerthauser, Erstauffuhrungs-{3 — 5 m? Saalnutzflache (oder 3-5
kinos udgl.) Sitzplatze)
12. | Kirchen und Bethauser 10 — 20 m? Nutzflache (oder 10 — 20
Sitzplatze)
13. |Friedhofe 750 m?
14. | Sportanlagen
a) von ortlicher Bedeutung 10 m? Tribunennutzflache fur Besu-
cher (oder 20 Platze)
b) von Uberdrtlicher Bedeutung 5 m? Tribanennutzflache fur Besu-
cher (oder 10 Platze)
15. |Badeanstalten
a) Hallenbader 10 — 20 m? Nutzflache (oder 5 — 10
Besucher)
b) Freibader (Badebecken mit Liegefla-| 100 m? Nutzflache (oder 10 — 20
chen, Strandbader Besucher)
16. |Tennisplatze ohne Zuschauerplatze Ya Tennisplatz
17. |Schulen
a) Pflichtschulen (Volks-, Haupt-, Son-|1 Klasse (zusatzlich eine Haltespur
derschule) fur Bring- und Abholverkehr)
b) mittlere Schulen (techn. und gewerbl.
Fachschule, Handelsschule) 1/2 Klasse
c) héhe Schulen (Gymnasium, HTL,
Handelsakademie) 1/3 Klasse
d) Akademien, Hochschulen, Universita- | 5 m? Horsaalflache (oder 5 Horer)
ten
18. |Krankenanstalten
a) Akutkrankenanstalten 1 Krankenzimmer (oder 3 Betten)
b) Langzeitkrankenanstalten (Pflege-| 2 Krankenzimmer (oder 6 Betten)
heime)
19. |Kindergarten 1 Gruppenraum (oder 30 Kinder,

zusatzlich eine Haltespur fur Bring-
und Abholverkehr
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Nutzung der Bauwerke

Mindestens 1 Stellplatz auf

20.

Horte

Y2 Gruppenraum oder (15 Jugendli-
che)

21.

Kasernen

5 m? Nutzflache der Unterkinfte
(oder 5 angehorige des Bundeshee-
res)

22.

Reitstalle

2 Boxen

23.

Eisstock-, Kegel- und Bowlingbahnen

2 Bahn

24,

Liftanlagen

Die Anzahl der Stellplatze ist fur je-
den Einzelfall zu ermitteln. Sie ist
abhangig von

a) der Leistung des Liftes (Anzahl
der Personen je Stunde)

b) der Lage des Liftes zum Ein-
zugsbereich  (FuRgeher oder
PKW)

c) der voraussichtlichen Aufent-
haltsdauer bzw. Parkdauer je
Tag

zu§7: Baulinien

Abs. 9

Bei Errichtung einer Larmschutzwand (§ 7 Abs. 5 lit. c) kann die Gesamtlange von
max. 13,0 m (§7 Abs. 9) bis auf die Lange derselben erhoht werden.

zu§7: Baulinien

Abs. 10

Unter baulichen Anlagen versteht man auch Larm- oder Sichtschutzwande mit einer
max. Hohe von 3,0 m.

Seite 11/11




	Erläuterungsbericht
	Erläuterungsbericht
	VORWORT
	2. ZIELSETZUNGEN DES VORLIEGENDEN BEBAUUNGSPLANES
	Wohnbauten
	Heime
	4.
	Ladengeschäfte(mindestens jedoch 1 Einstellplatz je Laden)
	Einkaufszentren
	Büro- und Verwaltungsgebäude
	Industrie- und Gewerbebetriebe
	Lagerhäuser
	Gaststätten
	Hotels und Pensionen
	Versammlungsstätten
	Kirchen und Bethäuser
	Friedhöfe
	Sportanlagen
	Badeanstalten
	Tennisplätze ohne Zuschauerplätze
	Schulen
	Krankenanstalten
	Kindergärten
	Horte
	Kasernen
	Reitställe
	Eisstock-, Kegel- und Bowlingbahnen
	Liftanlagen




